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lich dem Gntfiiidc» der Verwaltungskammern zu über-

lassen, so scheint Eurer Aufmerksamkeit entgangen zu

sey», wie sehr hieduech der Willkür freyes Spiel ge-

geben wird und wie wenig diese Behörden selbst wün-

scheu müssen, ei» solches Entscheidungsrecht ohne bc-

stimmte Vorschrift über die Ausübung zu erhalten.

Euie imvermerdliche Folge davon würde eine auf-

fallende Ungleichheit im Systeme der einen Cantsnsvcr-

Wallung gegen das der andern seyn, und der ncmliche

Fremde hier weggewicsen und dort angenommen wer-
den ohne daß eben richtig eingesehene Lokalverhältuisse

ein so verschiedenes Verfahren rechtfertigte. Wenig-
srens Hütten die Grundsätze, durch die dasselbe geleitet

werden sollte, angegeben und ausdrücklich gesagt wer-

den müsse!», daß unter Anwendung derselben die Ver-

Wallungskammern zum Abschlage der Erlaubnißscheinc,

Vuch wenn die in den z — 7 angeführten Bedinge

von Seite des Fremden erfüllt worden, dennoch die

Befugnis haben. Allein der Voll;. Rath sieht nicht

ein, welche andere Erfodernisse als die der guten Auf-
sührung und der ökonomischen Selbstständigkckt für
die Niederlassung eines Fremden noch aufgestellt werden

könnten, ohne von dem Extreme des früher» Gcsstzes,

wodurch die icztere völlig ausser Acht gelassen ward,
in ein anders zu fallen.

Die Hinterlegung der Aufführungsscheins,'die der

9te Art. unter andern» vorschreibt, hatte dem Vollz.
unterbleiben zu können geschienen, indem der Fremde
diese Zeugnisse zu anderwürligem Gebrauch bedürfen

kann, und es nach einmal geschehener Aufnahme,
mehr auf die gegeinvärtige als die vergangene Auffüh-
rung ankömmt, hiemit der Zweck durch die. blosse Vor-
Weisung erreicht wird.

(Die Forts, folgt.)

Chronologisches Register der Gesetze
und Dekrete vom Oktober iL^o.

Seiter
Gesetz über die Rechte der Mitantheilhaber
an Geincindgütern, die ausser der Ge-
meinde wohnen, s 4. Okt. II 470. 599

2. G- setz, welches die Zahlung der Grundzinse
fur das Jahr >8oo verordnet. (6. Okt) 599. 604

z. Gesitz, welches ten :c. Art. des Gesetzes

Seite.
v. iz. May »goo zurücknimt und verord-

net, die Verkäufe der zu Bezahlung der

öffentl. Beamten zn verkaufenden Natio-
ualgüler sollen der Ratifikation des gefetzg.

Rathes unterworffen seyn. (7. Okt.) 600. 608'
4. Gesetz, welches die einsweilige Einstellung

der Bewilligungen für neue Mühlwcrke
verordnet. -(8. Okt.) 608. öZy'

9. Gesetz, welches die auf den gezwungnen
Einkauf in die Geincints- und Armengü-
ter Bezug habenden Art. der Gesetze v. 1

Febr. 99 und 8. Febr. 1800 fuspendirt.
(9- Okt.) 999. 692

6. Gesetz über Aufhebung der Abzugscechte

gegen das Ausland. s9. Okt.) 969. 577. 6zz
7. Dekret, welches den Verkauf von ändert-

halb Juchart Neben zu Thun bestätigt,
s »5. Okt.) 641

8. Dekret, welches verordnet, daß die Kirch-
gemeinde Viznau Canlon Luzern, nicht
verpflichtet ist, zu Kirchenaiisgaben ihrer
Mutlerkirche beyzustcnrcn. s 19.Okt.) 622. 645

9. Dekret gleichen Inhalts z» Gunsten der

Kirchgemeinde Greppen Canton Lnzern.
s iz. Okt 622.649

10. Dekret gleichen Inhalts zu Gunsten der

Kirchgeueinde Waitenfchwyl Canton Ba-
den. s 19. Okt.) 622. 649 '

l i. Gesetz gegen unregelmäßige Gemcindsvcr-
sammlungen. s 18. Okt.) 989. 664

!2. Dekret, welches dein B. Professor Tralles
von Hamburg, das helvetische Bürgerrecht
ertheilt, s-8. Okt.) 669

iz. Dekret, welches den Verkauf einer Scheune

zu Fond E. Frcyburg bestätigt. s>8. Oki.) 679

14. Dekret, welches dem Thadde Schere?
von Krienz Strafmilderung ertheilt,
f 18. Okt.) 67s

19. Dekret über die zu Bezahlung rückständiger

Gehalte der Beamten im Canlon Aargau
zu verkaufenden Nalionalgüicr. (22 Qkt) 649. 6Z4'

16. Dekret gleicher Art über die im Canton
Baden zu verkaufenden Nationalgüler. -

(22. Okt.) 694.684^
17. Gesetz, die Gleichheit der Concnrsrcchte

der ausländischen Gläubiger mit den helve-

tischen Bürgern betreffend. (2 z. Okt.) >-
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Seite.
18, Dekret über dir zu Bezahlung JÜckständi»

gcr Gehalte der Beamten, im Canton
Bern zu vcräussernden Nalionalgüter.
l^2Z. Okt.^I 647. 6?l. 684

^y. Dekret gleicher Art über die zu veräussern-

den Nalionalgüter im Canton Freyburg.
La;. Okl.H 66?. ?68

20. Dekret gleicher Art über die im Canton
Solo.hurn zu vcräusscrneen Nat. Güter.

L-;. Okt.^ 672. 68?
21. Dekret, welches dem Ministerium dcr

Justiz und Polizei) einen Credit von 60,000
Fr. ^bewilligt. L-;. OktJ 6g?

22. Dck et das der Anna Mayor von Tscherliz
'

Strafimldcrung ertheilt. La?. Okt.689
2;. Gesetz, daS die Vollziehung derollmàchtigt

die nöthigen Ausnahmen von dem Gesetz,

taS d e Entrichtung der Bodenzinse v. I.
18--0 verordnet, zu machen. Lay. OktJ 688. 701

24. Dekret, welches den Verkauf des Fran-
ciseaueeklosters zu Soiolhurn gutheißt.

Ljr. Okt. ä 701. 706

Bekanntmachung.
Da Endsunterschriebener schon von so vielen Bür-

gern das Zutrauen genießt, ihnen bey den helvetischen

obern Behörden und den' fremden bevollmächtigten Mi-
nistern in Bern, ihre Pässe und andere Schriften mehr

legalisieren zu. lassen und zu ihrer Zufriedenheit auf das

geschwindeste sind spediert worden; so anerbietet und

rccommai'.dicrt er sich dem Publikum, um ein kleines

Trinkgeld oder 12 Kreutzer per Stück, odgemclttcs

auf das geschwindeste zu ipedieren und auf erster rück-

gehender Post wieder zu übersenden. Pässe, Schriften
und Emolumcntszuschicku'.ig bittet er franco; die Adresse

ist Bürger Andreas Kiefer, Weibel des gefetzge.

bendcn Raths auf dem Nathhaus in Bern.

D v u k f e h l e r.
Stück l?4. S. 66;. Sp. l. Keile lo von unten st a t t

i. Jan. lies i. Juni.
— l?y. S. 686. Sp, I. Z. -4. statt Untcrstüt.

zung lies Unterstützungen.

— 160. S. 688. Sp. 2. Z. 2. von unten statt
ee lies er.

Stück-6s. S. 6??. Sp. 1. Z. ei. lies: hätte di«
Vollziehung die Gesetzgebung.

Ep. 2. Z. r?. von unten, statt
statt Schaffchützen lies Scharfschützen.
S. 698. Ep. l. Z. 27. statt chevoll.

mächtiglem Minister lies bevollmächtigten
Ministers.

lezte Zeile statt Abgaben
lies Abgabe.

»6;. S. 70«. Ep. r. Z. 2. von unten, statt
zu lies von.

Sp. 2. Z. 2. statt Anzahlung
lies Bezahlung.

Z. )2. statt höhern
lies höherer.

S. 7°'. Sp. ». Z 20. statt in den der
VolljlehungSbesiiide» lies in denjenigen der
VvUjichuugsbehördcn.

Z. ;. von unten, statt
das lies über das.

S. 702. Sp. 1. Z. lo. von unten, statt
Appehation lies Appellation.

Ep. 2. Z. 18. statt können
lies zu können.

— 164. S. 7°4- Ep. ;. Z. y. von unten, statt
widersprochen?» lies widersprechenden.

?- 7. von unten, statt
vernehmen lies vornehmen.

Sp. 2. Z. 6. statt dcr lies die.

S. 705. Sp. l. Z. 6. von unten, nach lc-
benslänglicher, fetze

Ep. 2. Z. 18. streiche durch
haben.

Z. 18. von unten, statt
und lies und wo.
S. ?°6. Sp. 1. nach Zeile i?, sitze hinzu:

-, Am i. und 2.November waren keine Sit«
jungen. "

— 16?. S. 707- Ep. 1. Z.von unten, statt
ein, lies einen.

— 166. S. 7". Lp. ». Z. ;.von untcn,stlreiche
die Worte von einem durch.

lczte Zeile statt Advotcn lies
Advokaten.

Sp. 2. Z. 6. st alt Defensiv. Ju-
ris lies Defensiv, Juris.

>67. S. 7>8. Sp. r. Z. >6. von unten, statt
versteigern lies zu versteigern.
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